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Videokameras werden doch zur Kontrolle der Mitarbei ter verwendet. 

Burger King hat die Öffentlichkeit belogen. 

München, den 23. Mai 2008 

Der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) liegen schriftliche Beweise 
vor, dass Burger King das Videoüberwachungssystem, das in allen 600 Restaurants 
installiert ist, zur Überwachung und Kontrolle der Mitarbeiter benutzt. 

Nachdem NGG vor wenigen Wochen die skandalöse Videoaufzeichnung der ersten 
Wahlversammlung zum Betriebsrat im Restaurant Chiemgaustraße aufgedeckt hat-
te, behauptete Burger King, das Videoüberwachungssystem lediglich zum Schutz 
der Gäste und Mitarbeiter zu verwenden. 

„Das war und ist gelogen.“ , so Freddy Adjan, Geschäftsführer der Gewerkschaft 
NGG in München. Nach Angaben der NGG wird jedes Restaurant monatlich einer 
sogenannten „Internen Revision“ unterzogen, die nach einem festen Ablaufplan 
vorzunehmen ist. Dieser Ablaufplan, der der Gewerkschaft NGG vorliegt, enthält für 
den Prüfer folgende Vorgabe: 

ÜBERPRÜFUNG 1 STUNDE SICHERHEITSVIDEO  
 Befolgen alle Manager die Richtlinien und Anweisungen?  
 Befolgen alle Teammitglieder die Richtlinien und Anweisungen? 

„Kein Wunder, dass sich Burger King mit Händen und Füssen gegen die Wahl 
eines Betriebsrates stemmt. Die beiden Geschäftsfüh rer haben wohl ein ver-
dammt schlechtes Gewissen und müssen befürchten, da ss ein Betriebsrat 
weitere Sauereien aufdecken wird.“ , so Adjan weiter. 

Bekanntlich ist Burger King vergangenen Mittwoch mit dem Versuch, mit einer 
Einstweiligen Verfügung die Betriebsratswahl zu verhindern, vor dem Arbeitsgericht 
München gescheitert. Am Mittwoch, den 28.05.2008, befindet das Arbeitsgericht 
München über das von Burger King ausgesprochene bundesweite Hausverbot 
zweier Wahlvorstandsmitglieder. 

„Auch dieser Versuch von Burger King, die Betriebsr atswahl zu torpedieren, 
wird kläglich scheitern.“ , ist sich Adjan sicher und kündigt an, erneut eine 
Strafanzeige gegen die beiden Geschäftsführer zu prüfen. 

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Freddy Adjan unter 0170/9228551 zur Verfügung. 


